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BEKANNTMACHUNG 
 

über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2009 
des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung Plattling 
 
 
1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 15.12.2010 den geprüften Jahresab-

schluss 2009 behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 
  

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss 2009 mit einer Bilanzsumme von 
23.736.047,68 € und einem Jahresgewinn von 498.213,09 fest und beschließt, den Jahres-
gewinn in Höhe von 498.213,09 € auf neue Rechnung vorzutragen. 

 
 
2. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband München hat den Jahresabschluss 2009 ge-

prüft und nachfolgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
  
 „Die Buchführung und der Jahresabschluss für das Jahr 2009 entsprechen nach unserer 

pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahres-
abschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss; die Chancen und Risiken 
der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wur-
den geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.“ 

 
 München, 08.09.2010 
 Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 
 Dr. Pentenrieder 
 Wirtschaftsprüfer 
 
 
3. Der Jahresabschluss 2009 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 21.03.2011 

bis 01.04.2011 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweck-
verbandes, Wasinger Weg 12, 94447 Plattling, zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 
 
 
 
Plattling, 11.01.2011  
 
Zweckverband für Tierkörper- und 
Schlachtabfallbeseitigung Plattling 
 
 
 
 
gez. 
Christian Bernreiter 
Verbandsvorsitzender 
Landrat 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

 
 

zur 1. Sitzung der Verbandsversammlung des  
 

ZWECKVERBANDES ABFALLWIRTSCHAFT STRAUBING  
STADT UND LAND (ZAW-SR) 

 
 
Hiermit lade ich die Mitglieder der Verbandsversammlung zu der am 

Dienstag, den 25. Januar 2011 um 16:30! Uhr 
 

im Verwaltungsgebäude des Zweckverbandes, 
Äußere Passauer Str. 75, 

94315 Straubing, 
Sitzungssaal, Obergeschoss, 

 
stattfindenden 1. Verbandsversammlung 2011 ein. 
Bei Verhinderung darf ich um rechtzeitige Weiterleitung der Einladung an Ihre/n Stellvertreter/in 
bitten. 

T A G E S O R D N U N G 
 

zur 1. Sitzung der Verbandsversammlung des ZAW-SR  
am 25. Januar 2011 

 
 

Öffentlicher Teil: 

 
1. Zustimmung zur Tagesordnung 

 
2. Genehmigung der Niederschrift über die 3. Verbandsversammlung 2010 

 
3. Bericht der Geschäftsleitung 

 
4. Erlass einer Resolution zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallrechts 
 

5. Bekanntgabe von Eilentscheidungen 
 

6. Mitteilungen/Sonstiges 
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21 – 941  
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2011 des Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung der Bogenbachtalgruppe 
 

I. 
 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bogenbachtalgruppe Sitz Hunderdorf 

(Landkreis Straubing-Bogen) 
für das Wirtschaftsjahr 2011 

 
 
Aufgrund des § 10 der Verbandssatzung und der Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Bayerischen Gemeindeord-
nung (GO) erläßt die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird im Erfolgsplan in den Erträgen auf € 
697.500, in den Aufwendungen auf 729.000 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und in 
den Ausgaben auf € 288.000 festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan wird auf € 100.000 festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Hunderdorf, den  20.12.2010 
 
 
Stenzel 
Verbandsvorsitzender 
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II. 
 
Das Landratsamt Straubing-Bogen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 
16.12.2010 Nr. 21 – 941 - 6 festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmi-
gungspflichtigen Teile enthält. 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 24 KommZG amtlich bekannt gemacht. Der 
Haushaltsplan 2011 liegt eine Woche ab dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bogenbach-talgruppe 
öffentlich auf. Außerdem liegen die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und der Haus-
haltsplan in der Geschäftsstelle innerhalb der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme be-
reit. 
 
 
Straubing, 13.01.11 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
 
Rothammer 
Regierungsamtsrat 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2011 des Wasserzweckverbandes Mal-
lersdorf, Ettersdorf 3 in 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg 
 

I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 

 
des Wasserzweckverbandes Mallersdorf, Landkreis Straubing-Bogen 

für das Wirtschaftsjahr 2011 (von 01.11.2010 - 31.10.2011) 
 
Aufgrund der §§ 23 ff. der Verbands- und Betriebssatzung sowie Art. 40, 41 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit (Komm ZG) i. V. mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt. 
Er schließt ab 
im Erfolgsplan in den Erträgen mit 3.030.334 € 
und in den Aufwendungen mit 3.330.500 € 
 
Der Vermögensplan beinhaltet die Anlagenzugänge 635.000 € 
und die Finanzierung über empfangene Ertragszuschüsse von 350.000 € 
sowie die Eigenfinanzierung von 285.000 € 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
1. Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
2. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan wird auf 500.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. November 2010 in Kraft. 
 
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg, 10.01.2011 
 
Wellenhofer 
Verbandsvorsitzender 
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II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile (s. a. Art. 65 
GO). 
 
 

III. 
 

Der Wirtschaftsplan 2011 liegt gemäß Art. 40 Komm ZG i. V. mit Art. 65 Abs. 3 GO eine Woche 
ab Bekanntmachung bei der Geschäftsstelle des Wasserzweckverbandes Mallersdorf in 84066 
Mallersdorf-Pfaffenberg, Ettersdorf 3, während der üblichen Dienststunden öffentlich zur Ein-
sichtnahme auf. Im Übrigen ist die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan für die Dauer ihrer 
Gültigkeit bei der Verwaltung des Zweckverbandes zur Einsicht bereit (Art. 40 Komm ZG, § 4 
BekV). 
 
 
Mallersdorf-Pfaffenberg, 10.01.2011    Wasserzweckverband Mallersdorf 
 

 
 
Wellenhofer 
Verbandsvorsitzender 
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Nr. 21 - 941 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2011 des Schulverbandes Rain 
 

I. 
 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Rain 

für das Haushaltsjahr 2011 
 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in Verbindung mit 
Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Schulverband 
Rain folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit    660.445,-- € 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit    204.430,-- € 
ab. 
 

§ 2 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Schulverbandsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 

 von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2011 auf   481.672,--
 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulver-
bandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach 
 dem Stand vom 1. Oktober 2010 auf  371 Verbandsschüler  festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf  1.298,30728 € festgesetzt. 
 
4. Die Verwaltungsumlage wird jeweils zu einem Viertel am 15.01. / 15.04. / 15.07. / 15.10. 

des Jahres fällig. 
 
5. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 

 von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 161.052,00 € 
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverban-
des umgelegt (Investitionsumlage). 

 
6. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach 
 dem Stand vom 1. Oktober 2010 auf  371 Verbandsschüler  festgesetzt. 
 
7. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf  434,10243 € festgesetzt. 
 
8. Die Investitionsumlage wird jeweils zu einem Viertel am 15.01. / 15.04. / 15.07. / 15.10. 

des Jahres fällig. 
 



 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 20.000,-- € festgesetzt. 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2011 in Kraft. 
 
Rain, den 28.12.2010 
Schulverband Rain 
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 (Berger) (Dienstsiegel) 

Berger 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      A U F G E B O T  
 
 
 
 
 
 
 
Das Aufgebot wurde für das Sparkassenbuch Nr. 3401855998 beantragt. 
 
Der Inhaber dieser Urkunde wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom heutigen 
Tage an, seine Rechte bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte anzumelden und die Ur-
kunde vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen wird. 
 
 
 
 
 
 
Landau, den 11.01.2011 
 
SPARKASSE NIEDERBAYERN-MITTE 
 
 
gez. Gabriele Arenz/Gebietsdirektorin 
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Kraftloserklärung 
 
 
Da Rechte am Sparkassenbuch Nr. 3502089265 nicht geltend gemacht wurden, werden sie 
hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
 
 
Straubing, den 25.01.2011  
 
 
Sparkasse Niederbayern-Mitte 
 
gez. VM Dr. Martin Kreuzer 
 
 
 
 

Kraftloserklärung 
 

einer verloren gegangenen 
 

Sparurkunde 
 
 
Die Sparurkunde      
 
 Sparkassenbuch Konto Nr. 3412302872 
                   
 
wird durch den Vorstand der Sparkasse Landshut für kraftlos erklärt, nach-
dem auf das am 13.10.2010 erlassene  Aufgebot  innerhalb einer Frist von 
drei Monaten Rechte Dritter nicht geltend gemacht wurden. 
 
Das Aufgebot wurde fristgerecht durch Aushang in der Kundenhalle der 
Sparkasse Landshut und durch Veröffentlichung in den zuständigen Amts-
blättern gemäß § 12 der Satzung der Sparkasse Landshut bekannt ge-
macht. 
 
Landshut, den 18.01.2011 
 
 
Sparkasse Landshut 
 
Heckner   Wirkert 
 


